STADT LEER (OSTFRIESLAND)

Gebuhrensatzung
der Stadt Leer (Ostfriesland) fur die Straflenreinigung
StraBenreinigungsgebiihrensatzung

Stand: 01.01.2010
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Satzung in der Fassung der letzten Anderungssatzung vom 9. Dezember 2009

Gebuhrensatzung
der Stadt Leer (Ostfriesland) fur die Stralenreinigung
StraBenreinigungsgebiihrensatzung

Aufgrund der §§ 6, 8, 83 und 113 c der Niedersachsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung
vom 28.0ktober 2006 (Nds. GVBI. S. 473), zuletzt gedndert durch Art. 1 des Gesetzes vom 13. Mai 2009
(Nds. GVBI. S. 191) in Verbindung mit § 52 des Niedersachsischen Strallengesetzes (NStrG) in der
Fassung vom 24. September 1980 (Nieders. GVBI. S. 359), zuletzt gedndert durch Artikel 7 des
Gesetzes vom 25. November 2007 (Nieders. GVBI. S. 661), des § 5 des Niedersachsischen
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 23. Januar 2007 (Nieders. GVBI. S. 41), zuletzt
geandert am 13. Mai 2009 (Nds. GVBI. S. 191) und §§ 6 Abs. 2 a und b, 8 Abs. 2, 15 Abs. 2 der Satzung
der Stadt Leer (Ostfriesland) Uber die kommunale Anstalt des 6ffentlichen Rechts ,Stadtwerke Leer, AOR*
i.d.F. vom 15. Oktober 2008 (Amtsblatt f. d. Landkreis Leer v. 15.12.2008/Ausgabe 23), hat der
Verwaltungsrat der Stadtwerke Leer, AGR, in seiner Sitzung am 19. November 2009 mit der Zustimmung
des Rates der Stadt Leer (Ostfriesland), Sitzung vom 9. Dezember 2009, folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Allgemeines

Die Stadt fihrt die Reinigung der o6ff entlichen Stralen, Wege und Platze - im folgenden ein-
heitlich Stra Ren genannt - innerhalb der geschlossenen  Ortslage einschliel} lich der Orts-
durchfahrten von Bund es-, Landes- und Kreiss tral3en als 6 ffentliche Einrichtung nach Mal}-
gabe ihrer Stra3enreinigungssatzung vom 17.12.1986 durch. Fur die StralRenreinigung wer-
den Gebuhren nach den folgenden Vorschriften erhoben.

§ 2 Gebuhrenpflichtige

(1)

(2)

3)

Gebuhrenpflichtige sind die Benutzer der 6ffen tlichen Einr ichtung Stra Benreinigung.
Als Benutzer gelten die Eigentimer der Grundstlcke, die an den im StralRenverzeich-
nis (Anlage zur Stral3enreinigungssatzung) aufgefuhrten Stra3en liege n. Als anlie gen-
de Grundstiicke gelten auch solche Grundstlicke, die durch einen Graben, einen Griin-
streifen, eine Mauer, ei ne Bdschung oder in ah nlicher Weise von der Strale getrennt

sind; das gilt jedoch nicht, wenn ein Geléndestreifen zwischen Stralle und Grundstick
weder dem o6ffentlichen Verkehr gewidmet noch Bestandteil der Stralie ist.

Den Eigentimern der anliegenden Grundstlicke werden die Eigentiimer der Ubrigen
durch die StralRe erschlossenen  Grundstlicke (Hinterlieger) und die Niel3braucher

(§ 1030 BGB), Erbbauberechtigten (§ 1012 BGB, § 1 Erbbaurechtsverordnung), Woh-
nungsberechtigten (§ 1093 BGB) und Dauerwohn- bzw. Dauernutzungsberecht igten
(§ 31 WEG) gleichgestelit.

Mehrere Gebuhrenpflichtige sind Gesamtschuldner.

§ 3 GebiihrenmafBstab

(1)

Die Stralienreinigungsg ebihren sollen die Kost en der Stralenreinigun g decken. Die
Stadt tragt den nicht umlagefahigen Teil der Kosten. Dieser Anteil wird fur die FuRgan-
gerzone auf 75 v. H., flr die Ubrige n Stralen auf 25 v. H. der jeweiligen Stralienreini-
gungskosten festgesetzt.

Der auf die Stadt entfallende Teil umfal3t

. die Kosten fiir die Reinigung der der Offentlichkeit zugénglichen Park- und Griinanla-

gen sowie fur Stralenkreuzungen und -einmiindungen, Verkehrsinse In und ahnliche
dem Verkehr dienende Anlagen,


schmidt
Textfeld
Aufgrund der §§ 6, 8, 83 und 113 c der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 28.Oktober 2006 (Nds. GVBl. S. 473), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 13. Mai 2009 (Nds. GVBl. S. 191) in Verbindung mit § 52 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) in der Fassung vom 24. September 1980 (Nieders. GVBl. S. 359), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. November 2007 (Nieders. GVBl. S. 661), des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 23. Januar 2007 (Nieders. GVBl. S. 41), zuletzt geändert am 13. Mai 2009 (Nds. GVBl. S. 191) und §§ 6 Abs. 2 a und b, 8 Abs. 2, 15 Abs. 2 der Satzung der Stadt Leer (Ostfriesland) über die kommunale Anstalt des öffentlichen Rechts „Stadtwerke Leer, AöR“ i.d.F. vom 15. Oktober 2008 (Amtsblatt f. d. Landkreis Leer v. 15.12.2008/Ausgabe 23), hat der Verwaltungsrat der Stadtwerke Leer, AöR, in seiner Sitzung am 19. November 2009 mit der Zustimmung des Rates der Stadt Leer (Ostfriesland), Sitzung vom 9. Dezember 2009, folgende Satzung beschlossen:


2. die Kosten fir die Reinigung der i berwiegend dem Durch gangsverkehr dienenden
Stralden, soweit die Kosten durch den Durchgangsverkehr verursacht werden;

3. die Kostenanteile fur Billigkeitserlasse nach § 11 Abs. 1 Nr. 5a NKAGi.V.m. §22 7
Abs. 1 AO 1977;

4. die Kosten flr die Reinigung der Fuligangerzon e, soweit die Kosten wegen der inner-
ortlichen Verkehrsbedeutung und des besonder en Reinigungsaufwandes verursacht
werden.

(2) Malstab fur die Stralenreinigungsgebihr ist die Stralenfrontlange des Grundstiicks
auf volle Meter abgerundet und die Reinigungsklasse, zu  der die Strale nach dem
Strallenverzeichnis gehort.

(3) Die im Stra Renverzeichnis aufgefihrten Strallen werden n ach dem Ve rschmutzungs-
grad und der Stralenbreite in Reinigungsklassen eingeteilt:
Reinigungsklasse A - Reinigung mindestens funfmal wéchentlich,

Reinigungsklasse B - Reinigung mindestens zweimal wochentlich,
Reinigungsklasse C - Reinigung mindestens einmal wochentlich.

Die Stral’en der Reinigungsklasse B sind Durchgangs- und Ausfallstral3en, bei denen die
Verschmutzung uberwiegend vom Durchgangsverkehr und weniger von den Anliegern
verursacht wird. Fir di ese Stral’en wird die Reinigungsgebuhr der Reinigungskla sse C
erhoben.

(4) Wird die StralRe oder ein Teil davon umbenannt, bleibt fir d ie Berechnung der Gebuhr
die bisher ige Reinigung sklasse bis zu einer en tsprechenden Berichtigu ng des Stra -
Renverzeichnisses mallgebend.

§ 4 Gebiihrenhohe
Die Reinigungsgebiihr betragt jahrlich je Meter Stralenfront in

Reinigungsklasse A = 19,93 €
Reinigungsklasse B = 2,56 €
Reinigungsklasse C = 1,28 €

§ 5 Hinterliegergrundstiicke

Bei Grundstiicken, die nicht an den von der Stadt zu rein igenden Stralen liegen, durch sie
aber erschlossen werd en (Hinterlieger), istd ie derzur einigenden Stralle zugewandte
Grundstlicksbreite abzuglich 50 v. H. der L& nge der vom Hinterlieger zu reinigenden
Grundstlickszuwegungen mafigeblich. Ist das Grundstiick von der StraRe her betrachtet un-
terschiedlich breit, so wird der Gebuhrenberec hnung die ge ringste Grundstlicksbreite, proji-
ziert auf d ie zu reinigen de Stral’e, zugrunde gelegt. Wird ein Hinterlie gergrundstiick durch
mehrere Stralten erschl ossen, so si nd die gréflite Grundsticksbreite, die einer zu rei nigen-
den Strale zugewandt ist, sowie  die zu di eser StralRe fuhrende(n) Grundstlickszuwe-
gung(en) malgeblich.

§ 6 Einschrankung oder Unterbrechung der StraBenreinigung

(1) Falls die StraBenreinigung aus zwin genden Griinden voriibergehend, u nd zwar weni-
ger als ein en Monat, eingeschrankt oder ein gestellt wer den muf}, b esteht kein An-
spruch auf Gebuhrenminderung.



(2)

Das gleiche gilt, wenn die Stadt aus von ihr nicht zu vertretenden Grinden gehindert
ist, die StralRenreinigung durchzuflihren.

§ 7 Auskunfts- und Anzeigepflicht

(1)

(2)

Die Gebuhrenpflichtigen sind verpf lichtet, auf Verlangen die zur Fe stsetzung der Ge-
blihren erforderlichen mindlichen und schriftichen Ausklinfte zu erteile n. Jeder Wech-
sel der Rechtsverhaltnisse am Grundstiick ist vom Veraulierer und Erwerber der Stadt
innerhalb eines Monats schriftlich mitzuteilen.

Zuwiderhandlungen sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG.

§ 8 Gebiihrenpflicht und Gebiihrenschuld

(1)

(2)

Die Gebuhrenpflicht en tsteht mit dem Anschlul? an die StralRenreinig  ung. Wird ein
Grundstlick an die StraRenreinigung nach dem ersten Tag des Monats angeschlossen,
so entsteht die Gebuhrenpflicht mit dem er sten Tag des Monats, der a uf den Beginn
der StralRenreinigung fo Igt; sie erlischt mit dem Beginn des Monats, in welchem die
StraBenreinigung eingestellt wird. Anderungen im Umfang der StraRenreinigung be wir-
ken eine Gebuhrenanderung vom 1. Tag des Monats an, der auf die Anderung folgt.

Die Gebuhrenschuld entsteht mit Beginn des Erhebungszeitraumes.

§ 9 Falligkeit

Die Gebuhren werden mit anderen Grundstiicksabgaben erhoben. Sie werden am 15.2.,

15.5., 15.8. und 15.11. zu je einem Viertel ihres Jahresbet rages fallig. Entsteht oder andert
sich die Geblhrenpflicht im Laufe eines Kalendervierteljahres, so ist die fir diese s Kalender-
vierteljahr zu entrichtende Gebuhr innerhalb eines Monats nach Heranziehung zu entrichten.

§ 10 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 1.01.2010 in Kraft.
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